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Qualifizierte Weiterbildung für Sicherheitspersonal zur  
„Sachkundegeprüften Sicherheitskraft“ (6 Monate Intensivlehrgang) 
 
Wir vermitteln im Rahmen einer qualifizierten Weiterbildung für das Wach- und Sicherheitsge-

werbe im Präsenzunterricht die Vorbereitung zur Sachkundeprüfung gem. § 34a GewO für 

Teilnehmer mit Lernschwäche oder sonstigen Hemmnissen). Wir inkludieren die Teilnahme am 

Unterrichtungsverfahren gem. § 34a GewO und schließen mit der Sachkundeprüfung gem. 

§ 34a GewO vor der Industrie- und Handelskammer ab.  

  

Einsatzmöglichkeiten: im Öffentlichen Personennahverkehr - im Handel - in Flücht-

lingsunterkünften - im Veranstaltungsdienst - im Objektschutz - im Separatwachdienst - im 

Werkschutz - Notruf- und Serviceleitstelle – Revierdienst / Intervention - Bewachung von 

Kerntechnischen Anlagen - Bundeswehrliegenschaften - Geld- und Werttransport- Geld-

bearbeitung - Automatenservice 

Dauer: 6 Monate regulär (vorzeitige Prüfung ggf. möglich, in dem Fall 

entsprechende Reduzierung der Maßnahmekosten!) 

Zulassungszeitraum: 06.06.2024 – 05.06.2027  

Maßnahmenummer: 237 / 361 / 2024 (flexibler Einstieg nach Absprache)  

Durchführungsort:  Lehrinstitut für Sicherheitsausbildung  
Hamburger Allee 12 – 16, 30161 Hannover 
 

Unterrichtszeiten:   montags – freitags täglich von 09:00 Uhr – 16:00 Uhr  

Zugangs- 
voraussetzungen: Volljährigkeit, einwandfreies Führungszeugnis, ausreichende 
 Deutschkenntnisse (Einstufungstest in unserem Hause) 
 

Maßnahmeziele: - IHK–Bescheinigung über das 40-stündige Unterrichtungsver-
    fahren gem. § 34a GewO  

    - IHK–Bescheinigung über die Sachkundeprüfung gem. § 34a  
  GewO 

Zusatzqualifikationen: - Brandschutzhelfer (interne Bescheinigung) 
- Erste Hilfe (Bescheinigung gem. § 19 FeV)   
 

Die o. g. Qualifizierung befähigt grundsätzlich zur Ausübung einer Tätigkeit in der Sicherheits-
wirtschaft.  

 

             


